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Auszug aus der Niederschrift 
über die  

Sitzung des Gemeinderates Kleinkahl 
__________________________________________________ 

 
Sitzungsdatum: Mittwoch, den 05.11.2025 

Beginn: 19:30 Uhr 

Ende: 21:25 Uhr 

Raum, Ort: Rathaus Kleinkahl, Kirchstraße 8, 63828 Kleinkahl 

__________________________________________________ 
 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
 
 1 . Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der 

Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl (FWS-GS) - Neuerlass 
  
 2 . Berufung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters für die Kommunal-

wahl 2026; Benennung der Beisitzer und stellvertretenden Beisitzer für den Gemein-
dewahlausschuss 

  
 3 . Sachstand Turnhallenbau, evtl. Kostenmehrung bzgl. Dachbelagsentsorgung 
  
 4 . Überarbeitetes Angebot für Brückensanierung Kleinlaudenbach; Vergabe 
  
 5 . Kostenvereinbarung bzgl. Dorferneuerung 
  
 6 . Gemeinsames Kommunalunternehmen "Energiewerk Landkreis Aschaffenburg (ELA)" - 

Anpassung der Satzung und des Konsortialvertrages 
  
 7 . Vereinsangelegenheiten 
  
 11 . Bauvorhaben: Neubau von 2 Lagerhallen 
  
 8 . Information/Verschiedenes 
  
 9 . Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 15.09.2025 sowie der 

Interkommunalen Sitzung am 15.09.2025 
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Öffentlicher Teil 
 
1. Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl (FWS-GS) - Neuerlass 
 
Beschluss: 
 

Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze  
und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl 

vom 05.11.2025 

 

Die Gemeinde Kleinkahl erlässt aufgrund Art. 28 Abs. 4 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) 
folgende Satzung:  
 

 
§ 1 

Aufwendungs- und Kostenersatz 

(1) Die Gemeinde Kleinkahl erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungsersatz für die 
in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgeführten Pflichtleistungen ihrer Feuerwehr, insbesondere für  

 
1. Einsätze 
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG) 
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.  

 
Einsätze werden in dem für die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Für Einsätze und 
Tätigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und Tieren dienen, wird 
kein Kostenersatz erhoben.  

 

(2) Die Gemeinde Kleinkahl erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerwehr zu folgen-
den freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG): 
 

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren gehören,  
2. Überlassung von Gerät und Material zum Gebrauch oder Verbrauch.  

 
Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.  

 

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatz richtet sich nach den Pauschalsätzen gemäß der 
Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht nach der Anlage enthalten 
sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwendungen festgelegten 
Sätze erhoben. Für Materialkosten werden die Selbstkosten berechnet.  
 

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs. 7 Satz 2 
BayFwG), sowie wegen überörtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2 BayFwG zu erstattende 
Aufwendungen werden unabhängig von dieser Satzung geltend gemacht.  

 

§ 2 
Schuldner 

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28 Abs. 3 
BayFwG. 
 

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genommen 
hat. 
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(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 3 
Fälligkeit 

Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheides zur Zahlung 
fällig. 

 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl vom 27.07.2021 außer Kraft.  

 

Kleinkahl, 05.11.2025 

 

Angelika Krebs 
1. Bürgermeisterin 

 

Anlage: Kostenverzeichnis für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl 

 
Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und 

andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Kleinkahl  
 

vom 05.11.2025 
 

Verzeichnis der Pauschalsätze 

 
Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten (Nummern 1 und 2) und den 
Personalkosten (Nummer 3) zusammen. 
 

1. Streckenkosten 
 

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen 
Kilometer Wegstrecke für 

Bei einer  
Nutzungsdauer 
von 

bei einer durchschnittlichen jährl. Fahr-
leistung von 1.000 km und einer Eigen-
beteiligung der Gemeinde von 10% 

ein Mehrzweckfahrzeug MZF 22 Jahren  4,80 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 27 Jahren  8,67 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 27 Jahren  8,81 Euro 

 
2. Ausrückestundenkosten 
 
Mit den Ausrückestundenkosten ist der Einsatz von Geräten und Ausrüstung abzugelten, die zwar zu Fahrzeugen 
gehören, deren Kosten aber nicht durch die zurückgelegte Wegstrecke beeinflusst werden. Für angefangene 
Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Ausrückestundenkosten erhoben. 
 

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeitpunkt 
des Ausrückens aus dem Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache 
bis zum Zeitpunkt des Wiedereinrückens – je eine Stunde für 

bei jährlich 80 Ausrückestunden und einer 
Eigenbeteiligung der Gemeinde von 10% 
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ein Mehrzweckfahrzeug MZF 60,00 Euro 

ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 10 108,32 Euro 

ein Tanklöschfahrzeug TLF 4000 110,11 Euro 

 
3. Personalkosten 
 

Personalkosten werden nach Ausrückestunden berechnet. Dabei ist der Zeitraum vom Ausrücken aus dem 
Feuerwehrgerätehaus/der Feuerwache bis zum Wiedereinrücken anzusetzen. Für angefangene Stunden wer-
den bis zu 30 Minuten die halben, im Übrigen die ganzen Stundenkosten erhoben. 
 
 
3.1 Hauptamtliches Personal 
 
 Für den Einsatz hauptamtlicher Bediensteter werden folgende Stundensätze berechnet: 
 

a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst,  
die ein Amt der Qualifikationsebene 2 innehaben     44,00 € 

 
b) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst,  

die ein Amt der Qualifikationsebene 3 innehaben     58,00 € 
 
(Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung des Aufwendungsersatzes für Pflichtauf-
gaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden.) 

 
3.2 Ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 

 
Für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird folgender Stundensatz 
berechnet (Ergebnis einer Auswertung verschiedener Satzungen bayerischer Gemeinden):           28,00 

€ 
 
(Aufwendungsersatz für den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird verlangt, weil der 
Gemeinde Kosten auch für diesen Personenkreis entstehen, beispielsweise durch Erstattung des Ver-
dienstausfalls (Art. 9 Abs. 3 BayFwG), des fortgezahlten Arbeitsentgelts (Art. 10 BayFwG) oder durch 
Entschädigungen nach Art. 11 BayFwG. Wegen Art. 28 Abs. 4 Satz 2 BayFwG kann bei der Berechnung 
des Aufwendungsersatzes für Pflichtaufgaben nicht der gesamte Personalaufwand angesetzt werden). 

 
3.3 Sicherheitswachen 

 
Für die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG werden erhoben je 
Stunde Wachdienst für 
 
a) für Beamte des fachlichen Schwerpunkts feuerwehrtechnischer Dienst,  

die ein Amt der Qualifikationsebene 2 innehaben     16,40 € 
 
b) sonstige Bedienstete       16,40 € 
 
c) ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende (siehe § 11 Abs. 5 AVBayFwG)   16,40 € 

 
Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt eine weitere Stunde 
berechnet. 

 
4. Kostenpauschale bei Fehlalarm  
 

Für Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen wird eine Kostenpauschale von 450,00 € 
erhoben. 
 

Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 
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2. Berufung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters für die Kom-

munalwahl 2026; Benennung der Beisitzer und stellvertretenden Beisitzer für den 
Gemeindewahlausschuss 

 
Beschluss: 
Zum Wahlleiter für die Gemeindewahlen am 08. März 2026 wird Frau Angelika Krebs, zu deren Stell-
vertreter wird Herr Walter Büttner berufen. 
 
Abstimmung:  
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 
 
Vorschläge zur Besetzung des Wahlausschusses der Gemeinde Kleinkahl 
 
Folgende Personen werden für die Besetzung des gemeindlichen Wahlausschusses vorgeschlagen:  
 
Beisitzer Werner Pfarr 

Beisitzer Karin Kilgenstein 

Beisitzer Nicole Jäger 

Beisitzer Berthold Rosenberger 

Beisitzer Matthias Rosenberger 

Beisitzer Roland Jäger 

Beisitzer Thomas Hüttel 

 
Eine Beschlussfassung ist hierzu nicht erforderlich. 
 
 
3. Sachstand Turnhallenbau, evtl. Kostenmehrung bzgl. Dachbelagsentsorgung 
 
 
4. Überarbeitetes Angebot für Brückensanierung Kleinlaudenbach; Vergabe 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kleinkahl beschließt die Arbeiten zur Brückensanierung in der Kleinlaudenbacher 
Straße an die Firma Adicon aus Rödermark zum Angebotspreis von brutto 12.883,04 € zu vergeben. 
Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
5. Kostenvereinbarung bzgl. Dorferneuerung 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kleinkahl stimmt der Kostenvereinbarung zwischen der Teilnehmergemeinschaft und 
der Gemeinde Kleinkahl mit allen Bestimmungen zu. 
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Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
6. Gemeinsames Kommunalunternehmen "Energiewerk Landkreis Aschaffenburg 

(ELA)" - Anpassung der Satzung und des Konsortialvertrages 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kleinkahl nimmt die vorgeschlagenen Anpassungen der Satzung und des Konsortial-
vertrages des Energiewerkes Landkreis Aschaffenburg gKU zur Kenntnis und stimmt den Anpas-
sungen zu. 
  
Bürgermeisterin Krebs wird beauftragt und ermächtigt, 

 der angepassten Satzung und den angepassten Konsortialvertrag des Energiewerkes Land-
kreis Aschaffenburg im Verwaltungsrat zuzustimmen und 

 die angepasste Satzung und den angepassten Konsortialvertrag zu unterzeichnen. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
7. Vereinsangelegenheiten 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kleinkahl stimmt der Gewährung der oben genannten Zuschüsse an die Ortsvereine 
gemäß den vorstehenden Ausführungen zu. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
11. Bauvorhaben: Neubau von 2 Lagerhallen 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Kleinkahl beschließt, dass vorerst keine rechtlichen Schritte, insbesondere keine 
Klageerhebung, vorgenommen werden. Bürgermeisterin Krebs bleibt im Gespräch mit allen Beteilig-
ten. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
8. Information/Verschiedenes 
 
9. Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 15.09.2025 sowie 

der Interkommunalen Sitzung am 15.09.2025 
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Beschluss: 
Die Sitzungsniederschrift der interkommunalen Sitzung vom 15.09.2025 (öffentlicher Teil) wird ge-
nehmigt. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen 9 
Nein-Stimmen 0 
pers. beteiligt 0 

 
 
 
 
 
 


